Satzung                                                                                            
des DMB Mietervereins Aschersleben und Umgebung e.V.

§ 1    Name und Sitz des Vereins

1.      Der Verein führt den Namen „DMB Mieterverein Aschersleben und Umgebung e.V. „
2.      Er hat seinen Sitz in Aschersleben und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Aschersleben eingetragen.

3.      Der Verein ist dem Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. und durch diesen dem Deutschen Mieterbund e.V., Sitz

Berlin angeschlossen.

§ 2   Zweck des Vereins

1.      Der Verein bezweckt:

        - die Verwirklichung einer sozialen Wohnungspolitik im Salzlandkreis, die Förderung einer 
          sozialen  Wohnungswirtschaft sowie die Verbesserung der Wohnverhältnisse,

        - die Wahrung der Rechte und Interessen der Mieter, Nutzer von Genossenschaftswohnungen und Pächter in allen
          Bereichen des Miet- und  Pachtwesens, u. a. bei der Förderung aus öffentlichen und privaten Kassen, der Bauplanung
          und -ausführung, Stadtplanung, Sanierung, Landschafts- und Regionalplanung, bei der Sicherung gesunder und
          ökologischer Wohnbedingungen,
        - den Zusammenschluss und die gegenseitige Hilfe aller Mieter, Nutzer und Pächter im Salzlandkreis und dessen Umgebung,
        - die außergerichtliche Rechtsvertretung und den Rechtsschutz der Vereinsmitglieder nach Maßgabe der Rechtsschutz-
          Richtlinie und der Beschlüsse des Vorstandes,
2.     Parteipolitische und religiöse Bestrebungen sowie ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sind ausgeschlossen. Der Verein
        verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
§ 3   Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks
1.      Aufklärungsarbeit durch öffentliche Veranstaltungen, Mitgliederversammlungen und Veröffentlichungen, Vorträge 

         und  alle Formen der Medienarbeit.

2.      Zusammenarbeit mit kommunalen Organen sowie der Wohnungswirtschaft und anderen Institutionen im 

         Einzugsgebiet nach Maßgabe der im § 2 festgelegten Vereinsziele.

3.      Mitwirkung an der Kooperation von Vereinen und in Vereinszusammenschlüssen.

4.      Schlichtungsbemühungen bei Mietstreitigkeiten in Miet-, Nutzungs- und Pachtangelegenheiten.

5.      Erteilung von Rat und Auskunft an die Vereinsmitglieder.

6.      Prozessvertretung durch den Vertragsanwalt und die Übernahme von Gerichts-, Anwalts-, Sachverständigen- und 

         Zeugengebühren erfolgt soweit der Vorstand des Mietervereins durch den Beschluss bekundet, dass im  konkreten 

         Fall eine  außergerichtliche und / oder gerichtliche Interessenvertretung sinnvoll und geboten scheint, um den 

         Vereinszweck  zu fördern.

§ 4    Mitgliedschaft
1.       Jeder Mieter,  Nutzer von Genossenschaftswohnungen und Pächter, der das 16. Lebensjahr vollendet hat, kann 

          Mitglieder des Vereins werden, wenn er die Satzung anerkennt. Andere Personen können Mitglied werden, wenn 

          sie den Vereinszweck  unterstützen oder fördern  wollen, ohne Anspruch auf die Rechte nach § 6 zu haben.

2.       Eine mit dem Mitglied in einem gemeinsamen Hausstand lebende Person kann auf seinen Antrag Mitglied  werden, 

          ohne  einen Aufnahmebeitrag und Mitgliedsbeitrag zu zahlen (beitragsfreie Mitgliedschaft).

3.       Die Mitgliedschaft von Gemeinschaften oder Gesellschaften ist nur gem. Abs. 1 Satz 2 möglich.

4.       Die Aufnahme als Vereinsmitglied erfolgt durch den Vorstand aufgrund einer schriftlichen Beitrittserklärung. Er 

          kann die  Aufnahme ablehnen, ohne zur Angabe von Gründen verpflichtet zu sein. Die Mitgliedschaft beginnt  mit 

         dem Ersten des  Eintrittsmonats, eine rückwirkende Aufnahme ist nicht möglich.

5.       Der Wiedereintritt nach beendeter Mitgliedschaft ist bei Zahlung eventuell ausstehender Beiträge, Mahngebühren u. 

          a. entstandener Unkosten aus der vorherigen Mitgliedschaft möglich, soweit der Vorstand  nicht gemäß § 4 Abs. 4 

          die  Aufnahme ablehnt. 

6.      Jede Person gem. Ziffer 1 kann abweichend von §5 Absatz 2 bei Aufnahme eine „Probemitgliedschaf“ oder eine „Kleine 
         Vereinsmitgliedschaft“ beantragen. Der Vorstand kann durch Beschluss allgemeine Regelungen über die Aufnahme, Voraussetzungen, 
          Dauer und Beendigung dieser Mitgliedschaft und über eingeschränkte Rechte und Pflichten dieser Vereinsmitglieder
          festlegen. Diese Vereinsmitglieder haben kein aktives und passives Wahlrecht und kein Stimmrecht in der
         Mitgliederversammlung und können keinen Vereinsrechtsschutz beantragen.
§ 5    Beendigung der Mitgliedschaft
1.       Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Kündigung, Ausschluss, Entlassung oder Tod. Die beitragsfreie

          Mitgliedschaft (§ 4 Abs. 2) erlischt mit der Beendigung der Mitgliedschaft des Beitragspflichtigen oder mit der 

          Auflösung des gemeinsamen Hausstandes. In diesen Fällen sind die Mitglieder zur sofortigen Mitteilung über die 

          Auflösung des gemeinsamen Hausstandes an den Vorstand verpflichtet. Das beitragsfreie Mitglied  kann seine 

          Mitgliedschaft durch Übernahme der Beitragspflicht fortsetzen. Hierzu genügt eine schriftliche Anzeige an den 

          Vorstand.

2.       Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres 

          erfolgen, wenn die Mitgliedschaft bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres mindestens zwei volle Jahre 

          bestanden hat, anderenfalls wird die Kündigung erst zum Ablauf des nächsten Kalenderjahres wirksam. Die 

          Kündigung muss schriftlich erfolgen. Bei einem Wohnortwechsel in den Einzugsbereich eines anderen Mietervereins 

          des Deutschen Mieterbundes kann das Mitglied ohne Kündigungsfrist aus der Mitgliedschaft entlassen werden, 

          wenn es eine Mitgliedschaft bei dem  Mieterverein des Zuzugortes begründet.

3.       Der Ausschluss eines Mitglieds kann erfolgen, wenn es gegen die allgemeinen Mieterinteressen oder die Satzung 

          verstößt, insbesondere wenn

a)      das Mitglied mit der Beitragszahlung mehr als 3 Monate im Rückstand ist;

b)      das Verhalten des Mitglieds sich mit dem Zweck und Ziel des Vereins nicht vereinbaren lässt oder das 

         Ansehen des Vereins schädigt. 

         Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss ist dem Mitglied unter Angabe der

         Gründe schriftlich mitzuteilen, wobei auf die Widerspruchsmöglichkeit ausdrücklich hinzuweisen ist. 

         Das Mitglied hat das Recht zur Äußerung und zum Widerspruch. Der Widerspruch des Mitgliedes hat 

         spätestens einen Monat nach Zustellung des Beschlusses schriftlich an den Vorstand zu erfolgen. Die 

         Frist ist eine Ausschlussfrist. Bei Widerspruch entscheidet der Vorstand über den Ausschluss endgültig. 

         Während der Dauer des Ausschlussverfahrens ruhen alle Rechte, Pflichten und Ehrenämter des 

         Mitglieds. Mit dem Ausschluss enden alle Ehrenämter. Die Beitragspflicht endet erst mit dem 

         Ausschlussmonat. Der Mitgliedsausweis bleibt  Eigentum des Vereins; er ist bei Beendigung der 

         Mitgliedschaft zurückzugeben.

§ 6     Rechte und Pflichten der Mitglieder

1.        Jedes Mitglied ist berechtigt, alle Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der dafür vom Vorstand aufgestellten 

           Richtlinien zu nutzen.

2.        Den Mitgliedern wird u.a. gewährt:

           a) kostenlose Auskunft und Beratung in allen Miet-, Nutzungs- und Pachtangelegenheiten, wobei kein 

               Rechtsanspruch auf Beratung innerhalb einer bestimmten Frist besteht,

           b)Rechtsvertretung vor den zuständigen Gerichten oder Behörden, soweit der Verein über zugelassene Vertreter 

               verfügt, nach Beschlüssen des Vorstandes,

           c)Rechtsschutz vor Gerichten oder Behörden, wenn es sich um die Herbeiführung einer grundsätzlichen 

              Entscheidung handelt oder der Verein ein besonderes Interesse an der Durchführung der Sache hat oder wenn es 

              um ein Verfahren geht, dass in einer Tätigkeit des Mitgliedes im Auftrag des Vereins begründet ist. 
              Nähere Bestimmungen über die Rechtsberatung, Rechtsvertretung und die Gewährung von Rechtsschutz trifft 
              der Vorstand unter Beachtung § 4 Absatz 6, nach Bedarf und nach Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten des Vereins,
              insbesondere in einer Rechtsschutz-Richtlinie.

3.        Aus der Gewährung von Auskunft, Rechtsberatung, Rechtsvertretung und Rechtsschutz durch den Verein stehen 

           den  Mitgliedern keinerlei Ansprüche  gegen den Verein zu.

4.        Das Mitglied erhält die Mieter-Zeitung des Deutschen Mieterbundes in der Geschäftsstelle kostenlos.

5.        Das Mitglied erhält auf Wunsch nach der Aufnahme eine Vereinssatzung in der zurzeit gültigen Fassung.

6.        Alle Mitglieder haben das Recht, an die Mitgliederversammlung Anträge zu stellen (§ 9 Abs. 2).

7.        Die Mitglieder sind verpflichtet:

            a) die Zielstellung des Mietervereins zu fördern,

            b) die Satzung des Mietervereins einzuhalten,

            c) den Mitgliedsbeitrag termingerecht und vollständig zu entrichten,

            d) Veränderungen ihrer Anschrift und Bankverbindungen dem Mieterverein mitzuteilen; insoweit dem 

                 Mieterverein Kosten wegen der Nichterfüllung dieser Informationspflicht entstehen, trägt diese das Mitglied.

§ 7     Vereinsbeiträge

1.       Bei Eintritt in den Verein wird neben einer vollen Vierteljahresbeitragsrate eine Aufnahmegebühr erhoben. Die

          Höhe der Aufnahmegebühr bestimmt der Vorstand. Von auswärts zuziehende Personen, die an ihrem früheren 

          Wohnort bereits Mitglied  eines dem Deutschen Mieterbund angehörenden Vereins waren, zahlen keine 

          Aufnahmegebühr.

2.        Das Mitglied hat für jedes Kalenderjahr, in dem seine Mitgliedschaft besteht, einen Jahresbeitrag ent-

          sprechend der Beitragsordnung zu entrichten. Dieser ist für das jeweilige Kalenderjahr im Voraus zu zahlen, 

          er ist jeweils am 15. Januar, spätestens mit Begründung der Mitgliedschaft, fällig. Der Vorstand kann auf 

          schriftlichen Antrag des Mitgliedes die Entrichtung des Jahresbeitrages in Teilbeträgen zulassen.

3.       Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird vorbehaltlich Abs. 6 durch den Vorstand festgelegt. Die Mitgliederversamm-

          lung kann eine für alle Mitglieder verbindliche Sonderumlage beschließen.

4.       Der Vorstand kann eine Beitragsordnung erlassen, in der allgemeine Regelungen über eine Beitragsermäßigung für 

          sozial Bedürftige, Arbeitslose, Studenten etc., über eine anteilmäßige Zahlung des Jahresbeitrages für den Rest des

          Kalenderjahres nach dem Eintritt in den Verein und über die Zahlung des Mitgliedsbeitrages in Teilbeträgen 

          getroffen  werden.

5.       In Einzelfällen kann der Vorstand durch Beschluss den Mitgliedsbeitrag ermäßigen oder stunden, wenn das Mitglied 

          besondere Umstände nachweist.

6.       Der Mitgliedsbeitrag  umfaßt die Kosten, die dem Verein für die Leistungen gem. § 6 Abs. 2 (Rechtsschutz), Abs. 4

          (Mieterzeitung) entstehen und den Beitrag, den der Verein pro Mitglied an den DMB Landesverband und dieser 

          wiederum an den Deutschen Mieterbund abzuführen hat. Diese Beitragsteile gehen nicht in das Eigentum des 

          Vereins über, sondern werden von ihm treuhänderisch eingezogen und weitergeleitet. Der Vorstand  kann durch 

          Beschluss den Mitgliedsbeitrag einer Kostensteigerung anpassen, die durch eine Erhöhung der vorstehenden 

          Beitragsteile oder durch den Preisindex  und die Inflationsentwicklung  verursacht wird. 

7.       Eine Rückerstattung bezahlter Mitgliedsbeiträge oder der Aufnahmegebühr erfolgt grundsätzlich  nicht.

§ 8    Organe des Vereins

           Organe des Vereins sind:

1.        Die Mitgliederversammlung

2.        Der Vorstand

3.        Der geschäftsführende Vorstand mit Vertretungsmacht nach § 26 BGB
4.        Der Beirat

§ 9    Die Mitgliederversammlung

1.       Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschlussfassende Organ des Vereins. Sie entscheidet über die ihr
          durch diese Satzung zugewiesenen Gegenstände.

2.       Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten Kalenderhalbjahr statt. Sie wird vom 

          Vorstand  unter Bekanntgabe der vorgeschlagenen Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 14 Kalendertagen 

           einberufen. Die Einladung erfolgt durch Rundschreiben oder/und Mitteilung in zugänglichen Presseorganen. 

           Anträge von Mitgliedern auf Ergänzung der Tagesordnung müssen beim Vorstand spätestens eine Woche vor der 

           Versammlung eingehen. In einem solchen Fall ist die ergänzte vorgeschlagene Tagesordnung 3 Tage vor der 

           Versammlung in den oben genannten Tageszeitungen bekanntzugeben. Sonstige Anträge von Mitgliedern sind beim 

           Vorstand schriftlich spätestens 3 Tage vor  der Versammlung einzureichen.

3.        Stimmberechtigt sind alle beitragspflichtigen Mitglieder (§ 4 Abs. 1und 6), die keine Beitragsrückstände haben.  Das

           Stimmrecht ist nicht übertragbar.

4.        Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

           Eine Beschlussfassung über nicht nach Abs. 2 angekündigte Gegenstände findet nicht statt.

5.        Die Versammlung wählt zu Beginn einen Versammlungsleiter. Dieser ist verpflichtet, dem Vorsitzenden des 

           Vorstandes auf Verlangen auch außerhalb der Rednerliste zu jedem Punkt der Aussprache Gelegenheit zur 

           Stellungsnahme zu geben.

6.        Der Vorstand gibt der Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht.

           Der Bericht soll Angaben über die Mitgliederentwicklung und besonderen Aktivitäten im 

           Berichtszeitraum  sowie eine Vorschau auf die weitere Entwicklung des Vereins enthalten. Zu dem Bericht findet 

           auf Wunsch eine  Aussprache statt.

7.        Die Rechnungsprüfer erstatten der Versammlung ihren Prüfbericht. Fragen zu Einzelpunkten sind zulässig, ein

           Nachweis anhand von Belegen findet in der Versammlung nicht statt.

8.        Die Mitgliederversammlung beschließt neben den sonstigen in der Satzung genannte Gegenstände über:

           a) die Wahl des Vorstandes (§ 10);

           b) die Entlastung des Vorstandes (§ 10);

           c) die Wahl der Rechnungsprüfer (§ 12);

           d) Behandlung von Anträgen (§ 9 Abs. 2);

           e) die Höhe einer Sonderumlage (§ 7 Abs. 3)

           f)  Satzungsänderungen (§ 14);
           g) den Austritt bzw. den Wechsel des Mietervereins in einen anderen DMB-Landesverband (§ 1 Abs. 3);

           h)  eine Assoziation, Fusion oder die Auflösung des Vereins (§ 15).
9.        Zu den Mitgliederversammlungen ist der Landesverband mit einer Frist von 4 Wochen unter Bekanntgabe der 

           Tagesordnung einzuladen.

10.      Über die Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen, in dem alle gefassten Beschlüsse im Wortlaut aufzunehmen 

           sind. Es ist vom Versammlungsleiter und dem von diesem bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen.

§10     Der Vorstand

1.        Der Vorstand besteht mindestens aus dem Vorsitzenden/ Geschäftsführendem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und 
           dem Schatzmeister. Weitere Vorstandsmitglieder können 2 - 5 Beisitzer sein. Die Vorstandsmitglieder  werden von
           der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf die Dauer von 4 Jahre gewählt.
           Eine Wiederwahl  ist zulässig. Gewählt werden können nur zahlende Mitglieder des Vereins. Vorstandsmitglieder können für den
           Verein hauptamtlich (§ 10 Ziffer 2 d) und (§ 11 Ziffer 3) tätig sein. 
           Beratungen des Vorstandes sind in der Regel monatlich  durchzuführen.

2.        Dem Vorstand obliegt die Beschlussfassung über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht der  Mitgliederver-

           sammlung vorbehalten sind. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind. Er 

           beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

           Beschlüsse sind zu  protokollieren. Insbesondere beschließt der Vorstand über:

            a) Beitragsangelegenheiten im Rahmen des § 7;

            b) Benutzungsordnungen für Vereinseinrichtungen, die Organisation der Rechtsberatung, sowie über die 

                 Gewährung von Rechtsbeistand und Rechtsschutz gemäß der Rechtsschutz-Richtlinie;

            c) die Verwendung des Vereinsvermögens, insbesondere solcher Ausgaben, wenn der Umfang eines einzelnen 

                Geschäftes mehr  als 3.000,00 Euro ausmacht;

            d) die Berufung eines Geschäftsführers;
            e) Aufwandsersatz 
            f) die Befreiung der gesetzlichen Vertreter des Vereins von der Beschränkung des § 181 BGB;

            g) den Ausschluss von Mitgliedern;

            h) den Abschluss von Verträgen;

             i) die Berufung in den Beirat und seine Arbeitsweise;  

             j) die Schaffung von Außenstellen des Vereins.

             k) die Ernennung von Ehrenämtern
3.       Einzelnen Vorstandsmitgliedern kann durch die Mitgliederversammlung das Vertrauen entzogen werden, an 

          deren Stelle ein neues Vorstandsmitglied zu wählen ist. Ein solcher Beschluss ist mit 2/3-Mehrheit zu fassen. Das 

          Verfahren nach § 5 Abs. 3 bleibt unberührt.

4.       Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist eine Ersatzwahl durch die nächste ordentliche Mitgliederversamm-   

          lung für die restliche Amtszeit möglich. Solange das nicht erfolgt, nimmt ein vom Restvorstand zu bestimmendes

          Mitglied des Beirates die entsprechende Funktion kommissarisch wahr. 

          Jede Änderung des Vorstandes ist zur Eintragung dem Registergericht anzumelden.

5.       Der gewählte Vorstand bleibt ansonsten so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß bestellt ist.

6.       Der Vorstand ist berechtigt, redaktionelle Satzungsänderungen vorzunehmen, die mit der Eintragung in das Vereins-       

          register am Amtsgericht im Zusammenhang stehen.

7.       Der Vorstand kann die Zahlung angemessener pauschalierter  Aufwandsentschädigungen oder Vergütungen an 
          ehrenamtliche Funktionsträger durch Beschluss festlegen.
§11   Der Geschäftsführende Vorstand
1.       Der Geschäftsführende Vorstand ist der gesetzliche Vertreter des Vereins im Sinne des § 26 BGB.  Der Verein wird 
          gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden/ Geschäftsführendem Vorsitzenden allein oder durch den 
          Stellvertreter und Schatzmeister gemeinsam vertreten, sie sollen nur bei Verhinderung des Vorsitzenden als Vertreter
          tätig sein.
2.       Die Vertretungsmacht des Vorstandes gegenüber Dritten ist gemäß § 26 Abs. 2 Satz2 BGB dahingehend beschränkt,
          dass die Kündigung der Mitgliedschaft im Deutschen Mieterbund/ Landesverband Sachsen Anhalt nur aufgrund des 
          Beschlusses einer Mitgliederversammlung nach § 9 Ziffer 8 h) wirksam erklärt werden kann.

3.       Der Geschäftsführende Vorstand führt die Beschlüsse des Vorstandes  und der Mitgliederversammlung durch und
          führt im Übrigen die Geschäfte des Vereins selbstständig. Die Führung der einfachen und laufenden Geschäfte der 
          Vereinsverwaltung einschließlich der Einstellung und Entlassung von Mitarbeitern erledigt er eigenverantwortlich
          ohne Einzelbeschlussfassung durch den Vorstand. Zur Durchführung von Maßnahmen mit grundsätzlicher Bedeutung 
          und zu Vermögensverfügungen oder Verpflichtungen, die §10 Ziffer 2 c)  im Einzelfall übersteigen, ist ein vorheriger 
          Beschluss oder eine Genehmigung des Vorstandes erforderlich.
4.       Der Geschäftsführende Vorstand hat dem Vorstand mindestens vierteljährlich einen Geschäftsbericht zu erstatten, der 
          insbesondere einen Kassenbericht, Angaben über die Entwicklung der Mitgliederzahl und über besondere Aktivitäten
          beinhaltet. 

§12   Der Beirat

1.       Der Beirat, der aus fünf bis elf Mitgliedern besteht, hat beratende Funktion und soll die Arbeit des 
          Vorstandes unterstützen.

2.       Beiratsmitglieder werden durch den Vorstand für die Dauer von vier Jahren berufen.

3.       Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes wird ein Nachfolger aus dem Beirat kommissarisch in den Vorstand 

          kooptiert.

4.       Die Arbeitsordnung des Beirates ist vom Vorstand zu erarbeiten und zu beschließen.

§13    Vermögensverwaltung und Rechnungsprüfung

1.       Das Vereinsvermögen darf nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Vermögensverwaltung ob-    

          liegt dem Vorstand. Es darf keine Person oder Institution durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

          oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

2.       Die Mitgliederversammlung wählt zwei Rechnungsprüfer und einen Ersatz-Rechnungsprüfer für den Zeitraum  von 4 

          Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich.

3.       Die Rechnungsprüfer führen mindestens halbjährlich und vor jeder Mitgliederversammlung eine Rechnungsprüfung

          durch Einsichtnahme in die Kassenbücher und Prüfung der Belege durch und legen das Ergebnis schriftlich nieder. 

          Hierüber berichten sie dem Vorstand und der Mitgliederversammlung.

4.       Die Rechnungsprüfer sind auf Verlangen des Vorstandes verpflichtet, am Ende jedes Vereinsjahres und bei

          Notwendigkeit auch zwischenzeitlich eine Rechnungsprüfung vorzunehmen und dem Vorstand hierüber Bericht zu           

          erstatten.

5.       Auf Verlangen des DMB-Landesverbandes oder des Bundes hat der Vorstand innerhalb angemessener Frist eine 

          Prüfung der Vermögensverwaltung und Rechnungsprüfung durch unabhängige, vom Landesverband bzw. Bund 

          bestimmte Prüfer zu ermöglichen.

6.       Vereinsjahr (Geschäftsjahr) ist das Kalenderjahr.

§14    Änderung der Satzung

1.      Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer Zweidrittel-Mehrheit der 

         erschienen Mitglieder  beschlossen werden.

2.      In Präzisierung des § 9, Absatz 2 hat  bei Satzungsänderungen die Einladung zur Mitgliederversammlung
         mindestens 6 Wochen vor der Versammlung zu erfolgen.
         In der Einladung ist unter Bezeichnung der Vorschrift darauf hinzuweisen, dass Änderungen der Satzung  vorge-

         schlagen sind.
         Vorschläge zur Änderung oder Ergänzung der Vereinssatzung sind dem Vorstand bis spätestens 14 Tage vor der
         Versammlung schriftlich bekannt zu geben.
3.      Beschlüsse zur Satzungsänderung sind zu protokollieren und dem Registergericht mitzuteilen.

§15   Auflösung des Vereins

1.      Ein Antrag auf Auflösung des Vereins muss durch mindestens 10 % der in der letzten Mitgliederversammlung 

         genannte Mitgliederzahl bis spätestens sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich und mit Begründung
         beim Vorstand eingereicht werden. Die Auflösung des Vereins kann die Mitgliederversammlung nur mit einer 

         Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschließen.

2.      Bei der Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen  an den Deutschen Mieterbund, Landesverband Sachsen-

         Anhalt e. V., dem auch die Akten zu übergeben sind. 

§16   Erfüllungsort und Gerichtsstand

          Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche ist der Sitz des Vereins. Diese Satzung wurde von 

          der Mitgliederversammlung am 19.06.1991 beschlossen.  Durch die Mitgliederversammlungen am 

          13.03.1993, 18.05.1994, 21.01.1995, 22.06.1996, 23.05.1997 und 27.02.1998 wurde die Satzung geändert 

          und von der Mitgliederversammlung am 05.05.2000 als Neufassung und auf der Mitgliederversammlung am   

          08.06.2001, 17.05.2002 ,04.04.2003 sowie am 13.02.2009 durch Änderung beschlossen. Die Satzung ist im Vereinsregister  des     

          Zentralen Registergerichtes  des Landes Sachsen–  Anhalt am Amtsgericht in Stendal unter der Nummer 36249 eingetragen.

